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Ein- und Ausfuhr der Sowjetzone nadi 
ausgewählten Ländern der freien Welt 1955—1958*)

Land 1958 
in 1000 Rub.

1958
in o/o

1957
inO/o

1956 
in o/o

E i n  f u h r 2)
Ostblock Insgesamt 
übriges Ausland insg. 
Europa

Großbritannien
Niederlande
Frankreich
Österreich

Asien
Türkei
Indien
Japan

A frika
VAR
Marokko

Amerika
Brasilien
U:SA
Kanada
Uruguay

Ostblock insgesamt 
übriges Ausland insg. 
Europa

Niederlande
Dänemark
Österreich
Sdiweden
Großbritannien

Asien
Türkei
Indien
Japan

Afrika
VAR

Amerika
USA
Kanada
Uruguay
Brasilien

4 765 214
1 193 765

113 372 
8» 494
65 622 
60 636

66 598 
26 538 
17 424

102 580 
16 035

50 291 
22 967 
12 256 
11 424

8DrO
20,0

2,2
1,5
1,1
1,0

1.1
0,4
0.3

1.8
0,3

0,8
0,4
0,2
0,2

A u s f u h r  
5 SOI 776 86,4

911 643 13,6

60 709 
57 405 
54 554 
50 808 
49 468

84 521 
37 478
3 891

107 404

24 123 
5 446
4 801 
3 903

0,9
0,9
0,8
0,8
0,7

1,3
0,6
0,1

1,6

0,4
0,1
0,1
0,1

80,8
19,2

2.3
1.4 
1,2 
1,0

1,2
0,5
0,2

1.2
O.l

0,6
0,3
0,2
0,1

84,6
15,4

1,3
0,8
0,8
0,8
0,9

1,1
0,5
0,1

1,6

0,4
0,1
0,1
0,1

81,1
18,9

1.5
2.3 
0,8
1.4

1.3
0,3
0.4

0,9

0,3
0,5

0,3

83,2
16,8

1,7
1.4
0.8
1,2
1.0

l.I
0,5
0,3

0,7

0,6
0,1
0,2

1955 
in o/o

79.5
20.5

1.7
2.8 
0,7 
1,2

1.1
0,1
0,5

0,4

0,5

0,1

82,3
17,2

1,6
1,2
1,2
1,2
1.1

1.2
0,3
0,3

0,7

0,6
0,1
0,1

glidien; Gesamteinfuhr rd. 5,9 Mrd. Rubel, Gesamt
ausfuhr rd. 6,7 Mrd. Rubel. ®) Im ganzen gesehen muß 
die Sowjetzone als ein W irtschaftsgebiet mit Export
überschüssen angesehen werden.

Im folgenden soll ein Überblick gegeben w erden über 
die A rten der Erzeugnisse, die den ostzonalen Außen
handel in erster Linie bestimmen. Ein Vergleich der 
Produktion dieser Erzeugnisse untereinander in ver
schiedenen Jahren  ist aufschlußreich. Die Ergebnisse 
deuten auch hier auf W andlungen der Konsumbedürf
nisse und der industriellen Produktionen in der So
wjetzone hin.

Außenhandel der Sowjetzone 
nach ausgewählten Erzeugnissen 1952—1958

W arenart Einheit 1952 1954 1956 1958

E i n f u h r
Elektroenergie Mill. kWh 46,8 448,1 126,9 18,6
Steinkohle 10tK)t 3 940 6505 5641 7397
Eisenerz lOOOt 397,8 812,1 694,8 2) 909,92)
Stahl, Eisen 1000 t 177,0 173,9 203,6 387,6
Erdöl 1000 t 268 591 798 1127
Fleisch, Fleischwaren lOOO t 45,0 101,5 95,5 63,1
Weizen 1000 t 334 328' 606 1292
Roggen lOOO t 49 610 482 207

A u s f u h r
Elektroenergie Mill. kWh 179,0 229,0 272,9 312,9
Braunkohlenbriketts 10001 2542 4097 4462 6190
Stickstoffdünger 1000 t N 41,3 62,6 89,6 95,6
Dieselkraftstoff lOOOt 105,2 222,4 206,4 275,8
Dieselmotoren St 63 913 1277 3895
PKW St 3214 11818 11214 12566
Baumwollgewebe 1000 qm 1035 3337 8 818 10417

1) Statistisches Jahrbudi für die Bundesrepublik Deutsdiland 1960, 
S. 584. 2) Unter 1 ®/o in folgender Reihenfolge: Belgien, Finnland, 
Schweden, Dänemark, Norwegen, Italien, Griechenland. Unter 
0,7 ®/o: Finnland, Belgien, Frankreich, Norwegen, Italien, Island, 
Griedienland.

D ie H andelsbilanzen  d e r  Sotcjetsone

Es läßt sich also zusammenfassend feststellen, daß die 
Sowjetzone heute innerhalb des Ostblockhandels und 
innerhalb des Handels mit den übrigen Ländern der 
W elt keine ausgeglichenen Handelsbilanzen aufweist. 
V ielm ehr überwiegt der Export in die Ostblockstaaten 
den Import beachtlich, w ie umgekehrt aus dem übri
gen A usland weit mehr eingeführt als ausgeführt wird. 
Auch die Gesamthandelsbilanz ist nicht ganz ausge-

1) Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1960, 
S. 585 u. 586. 2) Metallgehalt.

Bemerkenswert ist seit 1954 der starke Abbau der Ein
fuhr von Elektroenergie und die gleichzeitige stän
dige Steigerung ihrer Ausfuhr. Es liegt im Rahmen 
der machtvollen industriellen Expansion in der Zone 
ein immer größerer Bedarf an Steinkohle, Eisenerz, 
Stahl, Eiseh und Erdöl vor. Auch W eizen und hier 
nicht aufgeführte Konsumgüter und Nahrungsmittel 
w erden in hohem Maße aus den osteuropäischen 
A grarländern eingeführt. Die amtliche Auswahl der 
Ausfuhrerzeugnisse zeigt deutlich, wie die Zone ihren 
Export zu einem großen Teil auf industrielle Erzeug
nisse eingestellt hat. W ir erhalten eine Vorstellung 
von der nach dem zweiten W eltkrieg erfolgten Aus
weitung der industriellen Produktion.
®) Statistisches Jahrbudi für die Bundesrepublik Deoitsdiland I960, 
S, 584. Der Interzonenhandel ist hierbei nicht berücksiditigt.

Das Prinzip der Gleichheit im Chinahandel
Dietridi Eberhard^roß, Hamburg

Am 2, September 1961 jäh rt sidi zum hundertsten 
Male der Tag, an dem in Tientsin — nad i langen 

und sdiwierigen, mit starker Unterstützung der 
Gesandten Englands und Frankreidis am Pekinger 
Kaiserhof geführten Verhandlungen — zwisdien 
DEUTSCHLAND, d .h . dem König von Preußen „so
wohl für Sidi, als aud i für die übrigen M itglieder des 
D eutsdien Zoll- und Handels-Vereins" sowie den bei
den M edslenburg und den Hansestädten Bremen, 
Hamburg und Lübedi einerseits und China anderer

seits ein „Freundsdiafts-, Handels- und Sdiiffahrts- 
Vertrag" abgesdilossen wurde. Offiziell wird dieses 
Tages wohl w eder in Deutsdiland nodi in  China ge- 
dadit werden, und zwar n id it nur aus Gründen der 
gegenwärtigen politisdien Situation, sondern auf dii- 
nesisdier Seite auch deswegen, weil dieser V ertrag mit- 
D eutsdiland den „ungleidien Verträgen" zugeredinet 
wird, die für rund hundert Jahre — vom Opiumkrieg 
bis zum zweiten W eltkrieg — die Souveränität Chinas 
beeinträditigt, haben, obwohl die Gesdiidite des deut
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sehen Handels mit China in der Frühzeit von politi
sdien Ambitionen völlig unbelastet ist. Es ist daher 
kein Zufall und kann nidit einfadi als eine „Phrase 
aus dem kommunistisdien W ortsdiatz“ abgetan w er
den, wenn die Regierung der Volksrepublik China bei 
jeder Gelegenheit die Gleldiheit und den gegenseiti
gen N utzen als Prinzip ihrer Außenhandelsbeziehungen 
betont. A udi die Präambel der handelsabkommens- 
ähnlidien V ereinbarung zwisdien' dem Ostaussdiuß 
der D eutsdien W irtsdiaft und dem China-Aussdiuß 
zur Förderung des Außenhandels von 1957, die bei 
der am tlidien Veröffentlidiung des Abkommens im 
Bundesanzeiger weggelassen wurde, enthält diese For
mulierung.

Überschätzung des C hinahandels

Durdi mehr als ein Jahrhundert hat sidi unverändert 
die Ubersdiätzung der M öglidikeiten erhalten, die der 
Handel m it China bietet, hervorgerufen durdi die 
Größe des Landes und — mehr nodi — durdi die un
geheure Zahl der potentiellen Konsumenten, die von 
diineslsdier Seite für Ende 1960 bereits m it über 
700 Millionen angegeben wird. Sdion 1843 bezeidinete 
der preußisdie Generalkonsul in Hamburg, W ilhelm 
O'Swald, in einer der öffentlid ikeit bis heute weithin 
unbekannt gebliebenen Denksdirift „die Emanzipation 
des diinesisdien H andels als eines der w iditigsten 
Ereignisse unseres Jahrhunderts, wenn n id it in seinen 
je tzt nodi unberedienbaren, nadihaltigen Folgen viel
leid it das allerw iditigste und w ohltätigste Ereignis, 
w eldies die moderne G esdiidite aufzuweisen haben 
wird". Dabei gab es zu jener Zeit nodi keine deut- 

, sdien Firmengründungen in  China, und die Ergebnisse 
der ersten Anknüpfimgsversudie waren wenig ermu
tigend gewesen. Die Antwort des preußisdien Staats
m inisters Rother enthielt daher audi n id it nur eine 
W arnung vor allzu großen Hoffnungen auf eine totale 
Umwälzung der seitherigen kommerziellen Beziehun
gen, sondern audi die Ablehnung der Erriditung einer 
staatlidien Handelsgesellsdiaft nad i dem V orbild der 
friderizianisdien „Königlidiera A siatisdien Compagnie“. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sidi 
D eutsdiland zwar zu einem der bedeutendsten Han
delspartner Chinas entwidcelt, aber der Anteil Chinas 
am deutsdien Außenhandel ist audi in der Zeit vor 
und nadi dem ersten W eltkrieg immer relativ  gering 
geblieben. Trotz aller Skepsis vor allem auf seiten 
der Behörden ist die Auffassung von den nahezu un- 
besdiränkten M öglidikeiten des diinesisdien M arktes

aud i nad i 1945 w ieder hervorgetreten, gesdiidst ge
nährt durdi. offizielle diinesisdie Verlautbarungen.

Bei dem Versudi, die Frage zu beantworten, weldie 
Chancen der Chinahandel unter den gegebenen Vor
aussetzungen w irklidi hat, muß berüdcsiditigt werden, 
daß die Erfahrungen in  der Bundesrepublik seit 1949 
n id it ohne Einsdiränkungen für die Beurteilung der 
voraussiditlidien künftigen Entwidclung herangezogen 
werden können. Denn der W arenaustausdi zwisdien 
der Bundesrepublik D eutsdiland und der Volksrepu
blik China ist von Anfang an durdi außergewöhnlidie 
Umstände beeinflußt worden, so daß es se it mehr als 
einem Jahrzehnt keine norm ale Situation gegeben hat. 
Sdion die unregelmäßige Entwidclung der statistisdien 
Ziffern deutet darauf hin.

M it w ieviel V orbehalt aber selbst die sorgfältigste 
Statistik aufzunehmen ist, mag folgendes Beispiel 
beleuchten. Die unter „Portugiesische Besitzungen in 
INDIEN" ausgewiesene Ausfuhr nach Macao, die vor 
1952 und nad i 1955 nur w enige hunderttausend DM 
im Jahre  ausmadite, stieg 1953 auf 10,9 Mill. DM 
und 1954 sogar auf 12,5 Mill. DM, von denen jeweils 
rund 95 Vo nad i China w eitergeliefert wurden. Obwohl 
das den deutsdien Genehmigungsbehörden bekannt 
war, wurden die Beträge nicht als A usfuhren nadi 
China über dritte Länder erfaßt, weil sie in  den Ge
nehm igungsanträgen und demgemäß in den statisti
schen M eldungen nur als Ausfuhr nad i Macao aufge
führt waren. Dabei fielen Beträge von über 10 Mill. DM 
in den Jahren  1953 und 1954 durdiaus ins Gewicht. 
Ebensowenig w urden natürlich Lieferungen statistisch 
erfaßt, die vom Käuferland ohne W issen des deutschen 
Exporteurs nad i China w eitergeleitet wurden. Das war 
gleidifalls hauptsädilich in den Jahren  1953 bis 1955 
der Fall, als der große Untersdiied in den Listen des 
China-Embargos und des Ost-Embargos die kommu
nistisdien Länder Europas geradezu einlud, sidi als 
Transithändler für China zu betätigen. Besonders 
Polen und Jugoslaw ien w aren darauf spezialisiert.

Auf der Einfuhrseite sind die Differenzen vergleidis- 
weise gering. Im w esentlidien dürfte die deutsdie Sta
tistik chinesische Produkte riditig erfaßt haben. Eine 
Ausnahm e bildet nur der Interzonenhandel, dessen 
Ziffern in der Bundesstatistik n id it enthalten sind. 
Auf diesem W ege kam en seit 1953 untersdiiedliche 
Mengen diinesisdier Produkte in die Bundesrepublik, 
deren Höchst-und N iedrigstwerte zwischen 0,1 Mill.DM 
(1953) und 5,8 Mill. DM (1954) schwankten.

W arenaustausch BR Deutschland— VR China
(ln Mill. DM)

Position 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1 1955 1956 1957 1958 1959 1960 l.H j. 1961

W e s t d e u t s c h e A u s f u h r  n a c h  C h i n a
direkt > 
über Drittländer /  ̂ 1,4') 47,81) 16,81) 0

11.7
79.0
26.0

43,4
46,8

20,1
89,8

57,5
98,3

173,0
26,7

593,8
88,1

469,1
71,6

337,8
63,0

43.8
15.8

insgesamt 1.4 47,8 16,8 11,7 105,0 90,2 109,9 155,8 199,7 681,9 540,7 400,8 59,6
W e s t d e u t s c h e E i n f u h r  a u s  C h i n a
direkt \  
über Drittländer 2) f■ 10,91) 2.7

59,0
0

204,9
0

73,9
12,2

127,5
4.3

147,2
21.8

170,9
40,2

182,7
42,2

129,8
101,2
144,3

99,7
178,4

119,4
171,9

42,2
40,8

insgesamt 10.9 61,7 204,9 73,9 139,7 151,5 192,7 222,9 172,0 245,5 278,1 291.3 83,0
‘) Keine Aufgliederung nadi direkter und indirekter Ausfuhr bzw. Einfuhr ausgewiesen. 
2) Ohne Bezüge diinesisdier Produkte über das Interzonenhandelsabkommen,
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1958, als der W arenaustausdi mit China ziffernmäßig 
seinen bisher hödisten  Stand erreid ite (926,4 Mill. DM), 
nahm  die Bundesrepublik hin ter der Sowjetunion und 
knapp h in ter der DDR den dritten Platz unter den 
H andelspartnern  Chinas ein, in  der Ausfuhr stand sie 
1958 und 1959 — audi ohne Berüdcsiditigung der Um- 
w eglieferungen über dritte Länder — sogar an zweiter 
Stelle. Auf den näd isten  Plätzen folgten 1958 im Ge
sam tvolum en m it geringem A bstand Hongkong und 
die Tsdiedioslowakei. Demgegenüber war China 1958 
nur m it 1,36 ®/o am Außenhandel der Bundesrepublik 
beteilig t und nahm  selbst unter Einsdiluß des W aren
austausdies über dritte Länder erst den 14. Platz unter 
unseren H andelspartnern ein.

Von 1950 bis 1957 w ar die Ausfuhr der Bundesrepu
b lik  nad i China durdi das Embargo beeinträditigt, 
dessen A nfänge auf das Jah r 1948 zurüdcgehen und 
das gegenüber China praktisdi mit der Erriditung der 
V olksrepublik  w irksam  wurde. Die Bundesregierung 
sdiloß sid i ihm auf Ersudien der damaligen Besat- 
zungsm ädite 1950 an. In der zweiten Jahreshälfte 1951, 
nadidem  die V ereinten N ationen am 18. Mai ein in te r
nationales Handelsembargo gegen China und Nord- 
Korea empfohlen hatten, w ar die direkte Ausfuhr der 
Bundesrepublik nad i China zum Erliegen gekommen 
und w urde erst Anfang 1953 w ieder auf genommen, 
als die A bw idilung der ersten Gegenseitlgkeits- 
gesdiäfte begann. Das g leid ie gilt für die direkte Ein
fuhr als Folge der Zahlungssperre, die in der Bundes
republik  als einzigem europäisdien Land verhängt 
w erden mußte, nadidem  in den USA ein Teil der Gut
haben der Bank deutsdier Länder vorübergehend ge
sperrt worden war.

D ie E m bargo litten  im  S p iegel d er Statistik

Die deutsdie Statistik spiegelt zum Teil die Ä nderun
gen wider, denen die China-Embargoliste im Laufe der 
Jah re  unterw orfen war. Auf Grund der Versdiärfung 
vom  4. 8. 1953, die neben zahlreidien W aren des 
M asdiinenbaus, der elektrotedinisdien und der opti- 
sd ien  Industrie vor allem sämtliche W alzwerkserseug- 
nisse umfaßte, ging die Ausfuhr 1954 nadi dem Aus
laufen der alten Lieferungsgenehmigungen sdilagartig 
zurüdc und begann sidi erst mit der zunehmenden An

wendung des sogenannten Ausnahm everfahrens all- 
m ählidi w ieder zu erhöhen. Die starke Ausweitung im 
Jahre  1958 ist nidit, wie aus dem zeitlidien Zusammen
hang gesdilossen w erden könnte, in  erster Linie das 
Ergebnis des Ostaussdiuß-Abkommens vom 27.9.1957, 
sondern die Folge zw eier unabhängig voneinander 
eingetretener Ereignisse, näm lidi der fühlbaren Lodce- 
rung des Embargos nadi' der autonomen W iederan- 
gleidiung des China-Embargos an das Ostembargo 
durdi England im Sommer 1957 und des völligen Ab- 
brudis der Handelsbeziehungen Chinas zu Japan im 
Mai 1958, in deren Auswirkung nadi Japan vergebene 
Aufträge zu einem w esentlidien Teil an die deutsdie 
eisensdiaffende Industrie um geleitet wurden, die in 
jenem  Jahr zu allerdings stark  gedrüdcten Preisen 
mengenmäßig rund 72®/o der w esteuropäisdien Eisen- 
und Stahllieferungen nad i China ausführte.

W ie einsdineidend sidi* aber das Embargo audi auf 
die Handelsbeziehungen Chinas mit der Bundesrepu
blik ausgew irkt hat, es bildete keineswegs die einzige 
Sdiwierigkeit im Chinahandel. So w ar im Frühjahr 
1953 der Anlaß zu der ersten Fühlungnahme des Ost- 
aussdiusses mit der Berliner Delegation der da
maligen diinesisdien D adigesellsdiaft für den Außen
handel m it niditkom m unistisdien Ländern, der CNIEC, 
beispielsweise n ld it die Absidit, V orgesprädie für ein 
Handelsabkommen zu führren, sondern der W unsdi 
nadi einheitlidien und für die K ontraktpartner beider 
Länder gleidierm aßen gültigen Liefer- und Zahlungs
bedingungen und nad i einer Regelung von Meinungs- 
versdiiedenheiten aus Lieferkontrakten. Teilweise 
handelte es  sidi dabei allerdings um m ittelbare Aus
wirkungen der illegalen Embargoauswüdise, aber die 
Chinesen benutzten diese Tatsadie gesdiidct, um ohne 
Rüdisidit auf Gleidiheit und gegenseitigen Nutzen 
völlig einseitige Bedingungen durdizusetzen.

N adi den Erfahrungen des Jahres 1951, als in der 
Bundesrepublik nidit genehmigungspfliditige oder ge
nehm igte Lieferungen nad i China w ideireditlid i an 
gehalten, gleidizeitig aber die diinesisdien V oraus
zahlungen oder die Gegenwerte der von den ahnungs
losen deutsdien Exporteuren gutgläubig eingereiditen 
Versdiiffungsdokumente b lodtiert wurden, w ar den 
Chinesen n id it zu verdenken, daß sie fortan sidier-

/ 1

N E W- Y O R K H A MB U R G E R  
G UMMI - W AAR EN C O M P A G N I E

A N G E S C H L . :  D R .  H E I N R .  T R A U N & S Ö H N E G M B H .
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, gehen und Zahlung erst leisten wollten, wenn die 
gelieferte W are fremdem Zugriff entzogen war. Die 
Zahlungsbedingungen, die sid i daraus entwidcelten, 
w aren vom diinesisdien Standpunkt aus legitim, wenn 
audi für den deutsdien Exporteur risikoreidi und kost
spielig. Gleidizeitig forderten die Chinesen für ihre 
Ausfuhren nadi der Bundesrepublik ebenfalls Zah
lung aus Akkreditiven gegen Versdiiffungsdokumente 
in China. Für beide Seiten des W arenaustausdies 
mußte daher der deutsdie K ontraktpartner das volle 
finanzielle und politisdie Risiko tragen. Die Chinesen 
gingen jedodi über diese verständlidien Sidierheits- 
überlegungen weit hinaus.

D er po litische A k zen t im  chinesischen  
D eutschland-H andel

Das — nur in China veröffentlidite — erste W aren- 
austausdi- und Zahlungsabkommen zwisdien China 
und der DDR vom 10.10.1950 sieht in  seiner Präambel 
audi die „Berüdcsiditigung der w irtsdiaftlidien Inter
essen W est-Deutsdilands“ vor. Es ist nidit ganz klar 
geworden, ob dadurdi der Ansprudi auf einen 
„gesamtdeutsdien" Chinahandel über die DDR zum 
Ausdrudi gebradit werden sollte, jedenfalls war aber 
der V ersudi festzustellen, einen politisdien Akzent 
in das w estdeutsdie Chinageschäft hineinzutragen. 
■Eine O stberliner Gesellsdiaft, die China Export Co. 
GmbH, wurde in den Absdiluß von Kontrakten w est
deutsdier Firmen mit der CNIEC-Delegation in Berlin 
(-Ost) eingesdialtet; sie unterzeidinete die w estdeut
sdien China-Kontrakte „for and on behalf“ CNIEC. 
Es bedarf keiner Begründung, daß eine soldie Hand
habung untragbar war. N adi einer Übergangszeit ver
sagte daher die Bundesregierung derartigen Kon
trakten die Genehmigung. Daraufhin gaben die Chi
nesen nadi; wenig später wurde das Problem durdi 
die Auflösung der CNIEC-Vertretung in  Berlin (-Ost) 
gegenstandslos.

In die gleidie Riditung zeigte der V ersudi der diinesi
sdien Außenhandelsgesellsdiaft, den w estdeutsdien 
K ontraktpartnem  eine Sdiiedsgeriditsklausel mit 
Berlin (-Ost) als Sitz eines etwaigen Sdiledsgeridits 
aufzuzwingen. Audi h ier versudite die Bundesregie
rung, die deutsdien Firmen durdi ein Verbot vor den 
unübersehbaren Auswirkungen dieser Bindung zu 
sdiützen, mit dem gleidizeitig verhindert werden 
sollte, daß es dem diinesisdien Außenhandelsmonopol 
gelang, die Vielzahl der individuellen Kontrahenten 
auf deutsdier Seite gegeneinander auszuspielen. Die
ses Problem, das die Gemüter zeitweise heftig be
wegte, spielte jahrelang eine große Rolle; erst bei 
den Verhandlungen in Peking räum te der diinesisdie 
Delegationsleiter und Stellvertretende Außenhandels
minister Lu Shu-diang ein, daß in den Liefer- bzw. 
Kaufkontrakten die Festlegung von A rbitrageorten 
in Ländern, mit denen die Bundesrepublik keine diplo
m atisdien Beziehungen unterhält, n id it zum utbar sei 
und daher nidit akzeptiert zu werden braudie. W ie 
sidi nadi Ablauf des Ostaussdiuß-Abkommens gezeigt 
hat, w ar der Komplex damit jedodi nur insoweit er
ledigt, als es sidi um den Sitz des Sdiledsgeridits in 
Berlin(-Ost) handelte.

D ie A rh itragefrage und das G leichheitsprinzip

Sdion bevor die A rbitragefrage akut wurde, waren 
die Chinesen ohne Not von dem von ihnen aufgestell
ten Gleidiheitsprinzip zum N aditeil ihrer deutsdien 
K ontraktpartner abgewidien. Sie verlangten nidit mehr 
und nidit weniger als die bedingungslose Anerken
nung der von ihren staatlichen W arenprüfungsbüros 
ausgestellten Qualitäts-, Mengen- und/oder Gewidits- 
bescheinigungen usw., und zwar sowohl für die Prü
fung ihrer Produkte vor Abgang vom chinesisdien 
Versdiiffungshafen als auch für die Prüfung der deut
schen Erzeugnisse nach Ankunft im chinesischen Be
stimmungshafen. Diese Zertifikate sollten „final and 
binding" sein und dem deutschen Kontraktpartner 
nicht einmal das Recht zu M ängelrügen bei nicht
kontraktgem äßen chinesisdien Lieferungen zugeste
hen, noch viel weniger die Anrufung einer neutralen 
Instanz.

Anfang 1954 wurde in  Deutschland eine vom 6.11. 
1953 datierte „Vertrauliche W eisung" der CNIEC an 
die chinesischen Handelsfirmen in  China bekannt, die 
eingehende Richtlinien für Abschlüsse mit dem Aus
land enthielt. Dazu gehörte u. a. die Gestellung eines 
verfallsbedrohten Reuegeldes in Höhe von 2 bis 3 Vo 
des Kaufpreises, das bei Kontraktabschluß bei einer 
chinesischen Bank hinterlegt werden mußte, und ein 
mindestens 15tägiges Zahlungsziel für alle Lieferungen 
nach China, gerechnet von der Ankunft der W are im 
chinesischen Bestimmungshafen. In Ziffer 9 dieser 
Richtlinien heißt es unverblümt:

„It is well to note that according to our Information 
desplte such harsh terms suppliers from abroad have 
already begun to accept them . . . because the trade is 
valuable and promising."

Als die deutsche W irtschaft sich gegen die zuneh
mende Einseitigkeit der Liefer- und Zahlungsbedin
gungen durch die Chinesen zur W ehr setzte und das 
Bundeswirtschaftsministerium nach längerem Zögern 
M indestbedingungen für die Ausfuhr nach der Volks
republik China festsetzte (Bundesanzeiger vom 9.11. 
1954), zeigten sich die Chinesen verärgert und sprachen 
von Diskriminierung, weil die Vorschrift sich nur auf 
die Ausfuhr nad i China bezog. Tatsächlich handelte es 
sich nach Zeitpunkt und Inhalt aber um eine reine 
Abwehrmaßnahme.

Kurz darauf tra t ohne erkennbaren Grund eine auf
fällige Zurückhaltung der chinesischen Stellen beim 
Einkauf in der Bundesrepublik in  Erscheinung; außer
dem wurde bei Bestellungen deutscher Erzeugnisse in 
Drittländern die Verschiffung von außerdeutschen 
Häfen aus vorgeschrieben. Der Zusammenhang mit 
den deutschen M indestbedingungen lag nahe, aber es 
gab andererseits auch potentielle Gründe auf der po
litischen Ebene für das chinesische Vorgehen, die der 
Einflußnahme der deutschen W irtschaft entzogen wa
ren. Rückblickend gewinnt die letztere Auffassung 
größeren Anspruch auf Wahrscheinlichkeit. Denn ein
mal wurde der Boykott nach ungefähr einem Jahr 
ebenso plötzlidi und unmotiviert, wie er begonnen 
hatte, w ieder abgeblasen, obwohl die deutschen Be-
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Stimmungen unverändert weitergalten. Zum anderen 
viiederholte sich, im Sommer 1960 die gleidie Ersdiei
nung, ohne daß von deutsdier Seite irgendein Vor
wand geliefert worden wäre. Die diinesisdien Maß
nahm en w aren diesmal sogar noch härter als 1954/55, 
sie schlossen näm lidi für ganze Gruppen der deut
schen Industrie die A blehnung von Einreisevisen zum 
Besuch der letzten Herbstm esse in  Kanton ein.

Ihren Niederschlag in  der Außenhandelsstatistik fin
den derartige Ereignisse wegen des zeitlichen Zwi- 
scäienraumes zwischen Auftragserteilung und Liefe
rung naturgem äß erst M onate später. Die ziffernmäßig 
stä rkste  A usw irkung des ersten Boykotts w ar von 
O ktober 1955 bis März 1956 festzustellen, diesmal 
beginnen sich die Einschränkungen anscheinend seit 
A pril 1961 nachhaltig auszuwirken, da die Abschwä
chung im zw eiten H albjahr I960 audi die Ausfuhr 
unserer westeuropäischen Konkurrenzländer, zum Teil 
sogar noch stärker, betraf. W ährend die chinesischen 
A ußenhandelsorganisationen 1955 sdiließlich nach
gaben, scheinen sie heute auf dem besten W ege zu 
sein, eine in der Bundesrepublik angeblich bestehende 
„Diskriminierung" zu beseitigen — das Verbot der 
V ereinbarung von  „Ostarbitrage".

Die deutschen M indestbedingungen hatten 1955 mehr 
und m ehr dazu geführt, die Gleichheit der Bedingun
gen herzustellen, indem die Chinesen ihre Bezüge aus 
der Bundesrepublik in zunehmendem Maße gegen 
Verschiffungsdokumente bezahlten, wie sie es von den 
A bnehm ern ih rer Erzeugnisse verlangten. Auch ließen 
sie über die Verbindlichkeit ih rer W arenprüfungs- 
bescheinigungen im  Gegensatz zu vorher plötzlich mit 
sich reden. Die O starbitrageklausel wird dagegen am 
1.9. 1961 mit dem Inkrafttreten des Außenwirtschafts
gesetzes stillschweigend wegfallen, weil die Ressorts 
anscheinend nicht beabsichtigen, dieses Verbot zu er
neuern. Damit w erden Ausfuhrkontrakte, in  denen 
Peking als Sitz eines eventuellen Schiedsgerichts ver
einbart ist, zulässig und darüber hinaus zum  ersten 
M ale deckungsfähig im Sinne der Bestimmungen für 
die G ew ährung von Bundesbürgschaften für Ausfuhr
geschäfte, allerdings mit der — allgemein geltenden — 
Einschränkung, daß der Bund von seiner Haftung frei 
ist, wenn durch eine rechtskräftige, auch schieds
gerichtliche, Entscheidung festgestellt ist, daß die Lie
ferung nicht in  vollem Umfang mit irgendeiner Kon
traktbedingung übereinstimmt. Der Nachweis, daß es 
sich im Einzelfall um eine politisdi beeinflußte Ent
scheidung gehandelt habe, die mit rechtsstaatlichen 
G rundsätzen nicht zu vereinbaren ist, wird bei Schieds
gerichten in Peking, deren — aussdiließlich diinesi- 
sd ie  — M itglieder der deutsche Kontraktpartner aus 
einer Liste des China-Ausschusses zur Förderung des 
A ußenhandels auswählen kann bzw. muß, nur sehr 
schwer zu führen sein. Die wenigen Erfahrungen, die 
b isher m it Pekinger Schiedsgerichten gemacht wurden, 
sind keinesw egs ermutigend; sie beziehen sich aller
dings anscheinend nur auf Qualitätsdifferenzen bei 
Bezügen aus China. Trotzdem wird sich die einseitige 
Peking-A rbitrage auf beiden Seiten des W arenaus
tausches vermutlich nach W egfall des Verbots relativ 
schnell durchsetzen, zumal schon mehrere Breschen in

die Barriere geschlagen sind, weil bereits seit Jahren 
generelle Ausnahmegenehmigungen für bestimmte Er
zeugnisse der chemisdien und der EBM-Industrie be
stehen und die Einhaltung des Verbots im übrigen 
nicht kontrolliert wurde.

E m bargo und D iskrim in ierung

Die Chinesen, die es mit der Gleichheit nicht sonder- ■ 
lieh genau nehmen, sobald sie zu ihren eigenen Inter
essen im W iderspruch steht, sind erfahrungsgemäß 
immer schnell mit Protesten bei der Hand, wenn sie 
sich benachteiligt fühlen. Nicht jede Ungleichheit ist 
jedoch eine Benachteiligung und nicht jede faktische 
Benachteiligung gegenüber anderen Ländern eine Dis
kriminierung,

Die Embargobeschränkungen sind einerseits zweifel
los eine Diskriminierung, andererseits eine Einschrän
kung der Souveränitätsrechte, deren vertragliche Ge
staltung durch den Druck der amerikanischen Gesetz
gebung veranlaßt war, die die Auslandshilfe von der 
Übernahme innerstaatlid ier amerikanischer Bestim
mungen abhängig machte. Besonders diskriminierend 
und politisch nicht gerechtfertigt w ar die Sonder
behandlung Chinas von 1951 bis 1957, als es sogar 
gegenüber der Sowjetunion und den kommunistischen 
Ländern in  O steuropa in erheblichem Umfang benach
teiligt war. Die Chinesen haben aber Verständnis 
dafür gezeigt, daß die Bundesregierung in dieser 
Frage gebunden w ar und auf Grund der politischen 
Situation von den ihr trotz der vertraglichen und mo
ralischen Bindungen verbliebenen Rechten keinen Ge
brauch gemacht hat, solange die anderen V erbündeten 
der USA „stillhielten". Deswegen haben, sie auch die 
Vorverhandlungen über das Ostausschuß-Abkommen 
trotz des Sonderembargos geführt und das Problem 
in Peking nicht angeschnitten.

Die M indestbedingungen und das V erbot der Ost- 
arbitrage können dagegen von chinesischer Seite nicht 
zu Recht als diskriminierend empfunden werden. Sie 
waren nur die A ntw ort auf nicht einmal erfolglose 
Versuche der chinesischen Außenhandelsgesellschaft, 
das Übergewicht ihrer M onopolstellung in  unbilliger 
W eise zur Festsetzung von Bedingungen auszunutzen, 
die den deutschen K ontraktpartnern w eder die Gleich
heit zugestanden noch international üblich waren. Da 
es nicht auf die Form, sondern den m ateriellen Gehalt 
der in  Frage stehenden Vorschriften ankommt, ist der 
W egfall des Verbots der V ereinbarung von Ostarbi
trage zu bedauern, nicht zuletzt unter dem Gesichts
punkt, daß eine Ausbreitung dieser Klausel die Un
sicherheit verstärkt, die insbesondere die früher un
bekannten Qualitätsm angel der chinesischen Lieferun
gen in den beiden letzten Jahren  hervorgerufen haben. 
Dies wird nach den Erfahrungen der Nacäikriegszeit 
aller W ahrscheinlichkeit dazu führen, daß der Anteil 
der direkten Einfuhren an den Gesamtbezügen chinesi
scher Produkte wieder zurückgeht, der nur 1958 und 
1960 knapp über 40®/o gelegen hatte. Eine solche Ten
denz w ürde aber auch im W iderspruch zu den erklär
ten Wünschen der Chinesen stehen, die nur den direk
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ten W arenaustausdi w erten und deshalb immer w ie
der M aßnahmen zur Steigerung der deutsdien Einfuh
ren gefordert haben.

A llerdings sind die diinesisdien Stellen im Unredit, 
w enn sie in den deutsdien Einfuhrbesdiränkungen 
eine Diskriminierung sehen. Die Handelsbilanz — 
nam entlidi des direkten Austausdies — ist zwar ab
gesehen von 1955, als sie annähernd ausgeglidien 
war, ständig für die Chinesen passiv gewesen, aber 
dieses Ergebnis teilt China mit den meisten H andels
partnern  der Bundesrepublik. Daß ihm die Möglidi- 
keit zum A usgleidi oder wenigstens zu einer besse
ren  Relation n id it durdi Einfuhrzugeständnisse ge
geben wird, die selbst unseren Haupthandelspaxtnem 
verw ehrt sind, können die Chinesen nidit im Ernst als 
diskriminierend empfinden, denn sie werden ja  dabei 
gegenüber dritten Ländern nidit benaditeiligt.

A udi für denjenigen, der die restrik tive Importpolitik 
der Bundesregierung auf dem Ernährungs- und dem 
Textilsektor nidxt billigt, ist klar, daß den diinesisdien 
Forderungen, die Einfuhr kontingentierter, teilweise 
sogar der M arktordnung unterliegender W aren in der 
Größenordnung von M illionenbetiägen freizugeben, 
nidit entsprodien werden kann, daß soldie Forderun
gen n id it einmal den Ansprudi erheben können, rea
listisdi zu sein. W ürde China bereit sein, seine Gren
zen für deutsdie W aren zu öffnen, die aus den kom
munistisdien Ländern n id it eingeführt werden dürfen 
oder deren Einfuhr von dort mengenmäßig begrenzt 
wäre? Bei allem Verständnis für das nodi immer 
b ilaterale Deiüien der Chinesen, deren Außenhandel 
sidi zu 90 “/o im Rahmen zweiseitiger Abkommen ab- 
widcelt, darf erw artet werden, daß sie diesen Gesichts
punkten zugänglidi sind und n id it Erwartungen hegen, 
denen sie selbst im um gekehrten Fall auch n id it ent
spredien würden. Eine andere Frage ist freilidi, ob 
die Ressorts im Falle Chinas w ie bei zahlreidien ande
ren Ländern w irklidi alle bestehenden M öglidikeiten 
aussdiöpfen, um den perm anenten Ausfuhrübersdiuß 
der Bundesrepublik zu vermindern, wobei natürlich, 
n id it an Maßnahmen gedadit ist, die die Ausfuhr er
sdiweren.

D ie deutsche H altung im  C hinageschäft

Grundsätzlidi muß aber einmal ausgesprodien werden, 
daß die deutsdien Behörden seit der W iederanknüp
fung der direkten Handelsbeziehungen in der zweiten 
Jahreshälfte 1952 bestrebt waren, besonders günstige 
Voraussetzungen für das Chinagesdiäft zu sdiaffen. 
Bei der Zulassung von Gegenseitigkeitsgesdiäften im 
Sommer 1952 haben Bundeswirtsdiaftsministerium und 
Bank deutsdier Länder auf die damals generell vorge- 
sdiriebene Devisenspitze verzichtet. Ausfuhrgesdiäfte 
nadi China wurden 1952 trotz der einseitigen Tendenz, 
die in der ständigen Verschärfung des China-Embargos 
zum Ausdmdc kam, w ieder als förderungswürdig an
erkannt und damit gegen die sogenannten politisdien 
Risiken deckungsfähig. Abweidiend von der üblidien 
Handhabung wurde audi für die Bezahlung der Ein
fuhren im Rahmen von Gegenseitigkeitsgesdiäften 
mit China die Verwendung von Einfuhranrediten zu

gelassen. Später wurde die Einfuhr einer Reihe diinesi
sdier W aren „quasi-liberalisiert”, obwohl es sonst für 
Bezüge aus kommunistisdien Ländern nur das Einzel
genehmigungsverfahren gab.

Als dieses System im H erbst 1960 fortfiel, betraf die 
Änderung nidit etwa China allein, sondern alle Län
der, auf die es angewandt w orden war. Sdiließlidi 
gab es Sonderregelungen, durch die China für eine 
gewisse Zeit sogar gegenüber Ländern mit vertrag
lid ien  Einfuhrquoten bevorzugt war. Das M uster
beispiel dafür is t die Einfuhr von Honig in den Jahren 
1955/56. N atürlidi war es nicht bereditigt, von einer 
Diskriminierung zu spredien, als die Sonderbestim
mungen zugunsten Chinas, auf die sidi einige Länder 
in Handelsvertragsverhandlungen berufen hatten, an 
die allgemein gültigen Vorsdiriften angeglidien wur
den, wenn darin audi zugegebenermaßen eine vorüber
gehende Verschlechterung der Einfuhrmöglidikeit für 
diinesisdien Honig lag.

Aber n id it nur von deutscher, audi von diinesischer 
Seite könnte durdiaus mehr getan werden, um den di
rekten  Absatz diinesisdiei: Produkte in der BundeSf 
republik zu vergrößern. Die früher spridiw örtlidie Ein
haltung der Kontraktbedingungen durdi die chinesi
schen Lieferanten, besonders in  bezug auf Qualität 
und Lieferzeit, gehört dazu. Die Sdiwierigkeiten 
Chinas seit der vorjährigen M ißernte sind in  deut
schen Fachkreisen bekannt und werden auch ent
sprediend in Redmung gestellt. Es is t aber n id it zu 
vertreten  und auch durch die gegenwärtige außer
gewöhnliche Situation nicht gerechtfertigt, daß die 
chinesisdien Außenhandelsgesellscfaaften w ährend der 
M esse in Kanton ohne V orbehalte Lieferkontrakte 
abschließen, deren Erfüllung problem atisdi ist, und 
daß sie glauben, sich der eingegangenen Lieferver
pflichtungen dann einfadi mit der Zahlung der ver
gleichsweise geringfügigen V ertragsstrafe entledigen 
zu können.

Demgegenüber haben es die chinesischen Außen- 
handelsgesellsdiaften anscheinend nicht in  der Hand, 
den Schwierigkeiten zu begegnen, die sidi für sie 
ebenso w ie für die deutsdien Im porteure aus den 
Reexporten diinesischer Produkte durdi die osteuro- 
pälsdien Länder ergeben, die gleicherweise durch, ihre 
Preisgestaltung wie durch ihre U nberedienbarkeit den 
M arkt ständig beeinflussen und sdion w iederholt bis 
zum völligen Zusammenbruch gestört haben. Bei den 
Verhandlungen in Peking erklärte der chinesisdie 
Delegationsleiter zwar, die kommunistischen Emp
fängerländer seien vertraglich am W eiterverkauf ihrer 
Einfuhren aus China gehindert; die Statistik zeigt 
jedoch, daß nach einem vorübergehenden Rückgang 
schon 1959' w ieder eine starke Zunahme zu verzeidi
nen war, die darauf schließen läßt, daß es den Chi
nesen n id it gelungen ist, mit ihren Abnehmern im 
sozialistischen W eltm arkt zu einer verbindlidien Re
gelung in diesem Punkte zu kommen. Vielleicht hätte 
sich eine Änderung erreichen lassen, wenn die Res
sorts der Anregung gefolgt w ären im d nach Inkraft
setzung des Ostausachuß-Abkommens die Einfuhr chi
nesischer Produkte aus Drittländern nidit mehr zuge
lassen hätten, wie es ursprünglich vorgesehen war.
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Besonders eindringlich w aren die diinesisdien Vor
stellungen gegen die angeblidie Diskriminierung ihres 
Landes im Falle der Änderung des Deutsdien Zollta
rifs m it W irkung vom 1.1.1958. Durdi diese Änderung 
w urde eine nodi auf dem Versailler V ertrag basie
rende V orsdirift aufgehoben, nadi der allen „Sieger- 
m äd iten“ die Zoll-M eistbegünstigung zu gew ähren war. 
Die neue Bestimmung stellte auf die Gegenseitigkeit 
ab, g leidigültig  ob sie das Resultat vertraglidier Über
einkunft, autonom er M aßnahmen im Ausland oder 
einfadi der ta tsäd ilid ien  Behandlung ist, weil z. B. der 
frem de Zolltarif keine gespaltenen Sätze kennt. China 
w urde in  dieser N euregelung zusammen mit wenigen 
asiatisd ien  und südam erikanisdien Ländern die Zoll
m eistbegünstigung in der Bundesrepublik versagt. Der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens — 3 Monate nad i Ab
sdiluß des Ostaussdiuß-Handelsabkommens — war 
nun zweifellos n id it glüdclidi gewählt.

F ür ein  Regierangssystem  mit allumfassenden Voll- 
m aditen  w ie das diinesisdie ist es verständlidierweise 
n id it vorstellbar, daß es sidi bei einer soldien Maß
nahm e n id it um eine wohlberedinete Absidit handeln 
sollte, die Absicht nämlidi, das eben gesdilossene 

, Handelsabkom m en zu sabotieren und zu diesem Zwedt 
China zu diskriminieren. Daß es sidi einfadi um  eine 
„Panne" handelte, w ollten die Chinesen nidit einmal 
glauben, als es ihnen freimütig gesagt wurde. Tat- 
säd ilid i hatte das Bundesfinanzministerium di© neue 
Länderliste des Zolltarifs mit anderen Ressorts nidit 
abgestimmt. Das Auswärtige Amt, das Bundeswirt- 
sdiaftsm inisterium  und das Bundesernährungsministe
rium  w ußten weder, daß eine soldie Neuregelung in 
V orbereitung war, nodi erst redit, weldien Inhalt sie 
haben würde. Sie w urden von der Bekanntmadiung 
ebenso überrasd it w ie die deutsdien Importeure und 
die Chinesen. N adi Verhandlungen von verhältnism ä
ßig kurzer Dauer, die im übrigen sdion eingeleitet 
w aren, bevor die Chinesen von der Neuregelung 
Kenntnis erlangt hatten, w ies das Bundesfinanzmini
sterium  am 14.8.1958 die Zollverwaltung an, W aren 
aus der V olksrepublik China bis auf w eiteres nadi 
dem Grundsatz der Meistbegünstigung zu behandeln. 
Das Bundesfinanzministerium entschloß sid i auf das 
von den anderen Ressorts unterstützte Drängen der 
W irtsdiaft zu diesem Sdiritt,^ obwohl seine Maßnahme 
berechtigt gewesen war. Im Gegensatz zu der w eit
verbreiteten  A nsidit haben nämlidi die kommunisti
schen Länder keineswegs alle einen Einheitstarif, und 
C hina gehört zu denen, die nadi wie vor unterschied- 
lid ie  Sätze für meistbegünstigte und andere W aren 
,anwenden. China w urde also auch auf diesem Ge
b ie t ein Entgegenkommen gezeigt, das anderen Han- 

' delspartnem  unter gleidien Voraussetzungen versagt 
war. Es ist trotzdem nicht bekanntgeworden, daß die 
diinesisdie Regierung diese Geste zum Anlaß genom
m en hätte, um W aren aus der Bundesrepublik nun 
ebenfalls die Zoll-Meistbegünstigung zu gewähren.

Die meisten der Sdiw ierigkeiten im Handel zwisdien 
der Bundesrepublik und der Volksrepublik China w a
ren  durch das Ostausschuß-Abkommen vom 27. 9.1957

D as O stausschuß-H andelsabkom m en ausgeräumt. In Ziffer 6 des Abkommens w aren als ein- 
heitUdier Zahlungsmodus für Ein- und Ausfuhren 
unw iderruflidie A kkreditive vorgesehen. Gemäß Zif
fer 7 hatten  der Lieferant und der Käufer das Redit, 
W arenprüfungen vornehm en zu lassen und eventuelle 
A nsprüdie ohne Rüdcsidit auf das Ergebnis der W a
renprüfung des anderen Kontraktpartners geltend zu 
madien, und als A rbitrageort bestimmte Ziffer 9 gene
rell Züridi. Diese Bestimmungen stellten die Gleich
heit beider K ontraktpartner auf Gebieten her, die jah 
relang um stritten waren. Sie konnten sich jedodi nicht 
voll auswirken, weil das Abkommen auf diinesischen 
Wunsch keine automatische V erlängerungsklausel ent
hielt und die Chinesen nicht nur seine Verlängerung 
ablehnten, sondern sich auch an Verhandlungen über 
ein neues Abkommen nicht interessiert zeigten.

Die Gründe dieser chinesisdien Haltung sind nicht 
bekannt. Die Unausgeglichenheit der Handelsbilanz 
scheidet wohl aus, denn sie ist in  ihrer außergewöhn
lichen Höhe der Jah re  1958 und 1959 das Ergebnis d e r ' 
Sondergeschäfte nach dem V erzidit Chinas auf Ein
fuhren aus Japan, obwohl die Lieferungen Chinas in 
die Bundesrepublik von 1957 auf 1958 bem erkenswert 
zugenommen haben und w eiter eine steigende Ten
denz zeigen, woraus auf die W irksam keit derjenigen 
Bestimmungen des Abkommens geschlossen werden 
kann, die die Förderung des direkten W arenaustau
sches bezweckten. Ob politische Gründe maßgebend 
waren, ist schwer zu übersehen. A llerdings w ar von 
chinesischer Seite der Wunsch geäußert worden, der 
nächste Schritt sollte ein staatliches Abkommen sein; 
auch waren die Chinesen an einer ständigen Außen
handelsvertretung interessiert, w ie sie die osteuropä
ischen Länder in Frankfurt unterhalten. Es ist bei der 
Empfindlichkeit der Chinesen in Prestigefragen nicht 
ganz ausgesdilossen, daß die zurückhaltende Reaktion 
der Bundesregierung zum Anlaß der ablehnenden 
Haltung gegenüber der V erlängerung oder Erneuerung 
des Ostausschuß-Abkornmens genommen worden ist.

Aber es ha t auch Beridite gegeben, nach denen der 
Inhalt des Abkommens einigen Instanzen in Peking 
mißfallen habe. W enn es sich dabei auch um Spekula
tionen handelt, so hat doch die Erfahrung gezeigt, daß 
diejenigen Bestimmungen, über die in den Vorgesprä
chen jahrelang ohne Ergebnis verhandelt und in 
Peking hart gerungen wurde, m it Ablauf des Abkom
mens von den chinesischen Außenhandelsgesellschaften 
nicht w eiter als Grundlage für das Geschäft betrachtet 
wurden. Das gilt für die Unverbindlichkeit der Ergeb
nisse einseitiger W arenprüfungen und für die Arbi
trage an einem neutralen  Ort, wo die Chinesen mit 
Erfolg alle Anstrengungen unternommen haben, um 
den für ihre deutschen K ontraktpartner ungünstigen 
status quo ante möglichst schnell w iederherzustellen. 
Es w äre bedauerlich, wenn die erreichte Gleichheit 
der Bedingungen als Moment gegen die Verlängerung 
des Abkommens gew ertet w orden sein sollte.

Das Jubiläum sjahr 1961 w äre jedenialls ein geeigneter 
Anlaß, die Gespräche w ieder aufzunehmen und auf 
der Basis der Gleichheit und des gegenseitigen N ut
zens ein neues Handelsabkommen zu vereinbaren.
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